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Studienplatz an der Gastuniversität 

gesichert, dortige Vorlesungsver-

zeichnis  ist bekannt. 

Ausfüllen des Learning Agreements 
und Weiterleitung an die/den         

Prüfungsausschussvorsitzende/n 

Modulbeschreibungen der Gastuni-

versität (ggf. aus voran gegangenen 

Semester) 

Aktuelle Prüfungsordnung samt 

Modulbeschreibungen (BUW) 

Welche Leistungen müssen an der 

BUW besucht werden, um das 

Studium abzuschließen? 

Welche Kurse an der Gastuniversität 

könnten diese BUW Leistungen 

ersetzen? 

Learning Agreement 

Beratungsgespräch bzgl. des  

möglichen Leistungserwerbs 

Unterzeichnung und Archivierung  

Kopie des  Learning Agreements 

Anerkennungsverfahren: Noten-

umrechnung und Anrechnung der 

Leistungen und Dokumentation 

im ZPA 

Kenntnis und Erfassung des 

 Learning Agreements 

Weiterleiten des Learning Agree-

ments an das AAA 

Schulung und Information  bei der 

Notenumrechnung 

Ist der geplante Erwerb von Leis-

tungen ohne wesentliche Unter-

schiede zu den Leistungen an der       

BUW? 

Antrag auf Anrechnung, Transcript of 

Records, Learning Agreement 

Nachträgliche Anpassung des Learn-

ing Agreement notwendig? 
2. Seite des Learning Agreements 

NEIN 

JA 

Antrag auf Anrechnung, Learning 

Agreement, ggf. weitere          

Unterlagen 

Zulassungsbescheinigung der 

Gastuniversität 

Beratung/Information Information 
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